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Betriebskostenabrechnung

Die verbrauchsabhängige Abrechnung

Betriebskosten müssen jährlich abgerechnet werden. 
Da dies ein periodischer Vorgang mit erheblichem Zeit-
aufwand ist, werden die Betriebskosten oft zeitgleich 
mit den Heizkosten erfasst und in einem Vorgang 
abgerechnet.

Nach dem am 01.09.2001 in Kraft getretenen Miet-
rechtsreformgesetz sind die Betriebskosten nach 
Wohnfläche umzulegen, sofern keine anderweitige 
Regelung vereinbart ist und keine verbrauchsabhängige 
Abrechnung erfolgt. Bisherige Regelungen bleiben aber 
bestehen.

Durch Änderung der Steuergesetzgebung (§ 35a 
Einkommenssteuergesetz – EStG) ist es seit dem 
01.01.2006 Mietern und Eigentümern von Wohnungen 
möglich, Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstlei-
stungen und Beschäftigungsverhältnisse geltend zu 
machen.
Kalorimeta bietet als zusätzlichen Service an, die haus-
haltsnahen Aufwendungen je Nutzer in der Einzelab-
rechnung separat darzustellen.

Die verbrauchsabhängige Abrechnung wird vom 
Gesetzgeber durch die Heizkostenverordnung 
(HKVO) vorgeschrieben. Damit wird Mietern, 
Vermietern und Eigentümern ein Anreiz gegeben, 
sparsam mit Heizwärme und Warmwasser umzu-
gehen. Das heißt:

Individuell muss für jede Wohnung der 
tatsächliche Verbrauch ermittelt werden.

Es müssen mindestens 50 %, höchstens 
70 % der Kosten nach dem tatsächlichen 
Verbrauch (= Verbrauchskosten) verteilt 
werden. Die restlichen Kosten werden in der 
Regel nach m2 (= Grundkosten) aufgeteilt. 
Den Verteilungsschlüssel Verbrauchskosten 
zu Grundkosten legt der Vermieter fest.

Alle vom Vermieter gemeldeten Kosten für 
den Heizbetrieb (= Brennstoffkosten und 
weitere Heizungsbetriebskosten) werden 
nach Verbrauchskosten und Grundkosten 
aufgeteilt. Dabei erfolgt eine Trennung nach 
Heizkosten und Warmwasserkosten.

Für die Ermittlung des Verbrauchs schreibt 
der Gesetzgeber Mess- und Verteilgeräte 
vor, die technische Mindestvoraussetzungen 
erfüllen müssen.

Verbrauchsabhängig 
– was heißt das?

Eine transparente und übersichtliche Aufstellung der Betriebs-
kosten kann bei Bedarf separat angefordert werden.
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Die in den Wohnungen abgelesenen Verbrauchs-
einheiten werden anschließend mit der elektro-
nischen Datenverarbeitung erfasst. Jeder Wert 
durchläuft verschiedene Kontrollen und wird auf 
seine Plausibilität geprüft.

Wie Ihre Einzelabrechnung zustande kommt, soll 
das Beispiel einer Ölheizanlage zeigen. Abrech-
nungen für Heizanlagen mit anderen Energiearten 
oder Fernwärme werden entsprechend erstellt.

Die Abrechnung

Die Gesamtsumme

Sie enthält alle Kosten für den Brennstoffver-
brauch und den Heizungsbetrieb eines Hauses. 
In diesem Fall: EUR 5.427,47 für Wassererwär-
mungs- und Heizkosten.

Die Verteilung

Die Heiz- und Wassererwärmungskosten 
werden jeweils auf zweierlei Art verteilt:

–	 ein Grundkostenanteil 
	 (mind. 30 %, max. 50 %), der, unabhängig vom Ver-		
	 brauchsverhalten, für alle Mieter oder Nutzer entsteht,
–	 ein Verbrauchskostenanteil
	 (mind. 50 %, max. 70 %), der, mit den 
	 Heizkostenverteilern/Warmwasserzählern 
	 ermittelt, den individuellen Verbrauch angibt. 

In dem Beispiel ist ein Verteilerschlüssel von 30 % 
(Grundkosten nach m2) zu 70 % (Verbrauchskosten) 
festgelegt.	

Das Einzelergebnis

Von den Gesamtkosten werden die vom Mieter geleisteten Vorauszah-
lungen abgezogen. Hier wird Ihre Nachzahlung oder Ihr Guthaben  
ausgewiesen.	

Erklärung der Einzelabrechnung

Wie die Wassererwärmungskosten für die  
Liegenschaft, hier: EUR 923,07, errechnet werden, 
ist in der Einzelabrechnung exakt ausgewiesen.  
Welche Ölmenge zur Erwärmung  von 1 m3 
Wasser benötigt und abgerechnet wird, ist  
gesetzlich festgelegt.	

Die Grund- und Verbrauchskosten in der Einzelabrechnung werden nach 
einer gesetzlich festgelegten Formel verteilt, wie das Beispiel zeigt:	

So wird gerechnet

Die Grundkostenverteilung, am Beispiel der Wassererwärmungskosten:

Grundkosten
EUR 276,92

Gesamt-m2 der
Liegenschaft 465,89 m2

eigene Wohnfläche
63,75 m2X =

eigene Kosten
EUR 37,89

Die Verbrauchskostenverteilung, am Beispiel der Heizkosten:

Verbrauchskosten
EUR 3.076,56

Gesamtverbrauchswerte 
der Liegenschaft 344,6

eigene Verbrauchswerte
76,8X =

eigene Kosten
EUR 685,66

Haushaltsnahe Aufwendungen

Durch Änderung der Steuergesetzgebung (§ 35a Einkommenssteuer-
gesetz – EStG) ist es seit dem 01.01.2006 Mietern und Eigentümern 
von Wohnungen möglich, Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstlei-
stungen und Beschäftigungsverhältnisse geltend zu machen.
Kalorimeta bietet als zusätzlichen Service an, die haushaltsnahen Auf-
wendungen je Nutzer in der Einzelabrechnung separat darzustellen.




